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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser

Die „Grüne Welle“ schwappt über die Schweiz! Kopflos werden Argumente los-
getreten, aufgenommen und weiter verbreitet. Wo bleibt der gesunde Menschen-
verstand bezüglich Analysen, geforderten Massnahmen und vorgeschlagenen 
Änderungen? Selbst gestandene Politfiguren haben innert Tagen jahrelang vertre-
tene Positionen aufgegeben und sich der grünen Welle angepasst!

Es tut not, einen Schritt an Land zu machen und mit kühlem Kopf das „Wellenspiel“ 
zu verfolgen. Walter E. Abegglen hat dies gemacht und legt uns ein wohltuend 
nüchternes Dokument vor. Seine Überlegungen umfassen eine Analyse des vorherr-
schenden Credos zur Klimaerwärmung und eine kritische Hinterfragung desselben. 
Ins Feld führt er aber auch seine grundsätzlichen Gedanken zum Klimasystem, 
um diesbezüglich die Schweiz im besonderen zu fokussieren. Er entwirft dafür die 
Grundzüge einer schweizerischen Klima- und Energiepolitik inklusiv Lösungsan-
sätzen für die saubere Produktion von elektrischer Energie. Die Schrift von Walter 
E. Abegglen ist für jede Frau / jeden Mann gut verständlich. Gleichzeitig eröffnet 
sie eine ganzheitliche Sicht auf das, was bezüglich Klima und Energie machbar, 
bezahlbar und nötig ist.

Es ist uns ein grosses Anliegen, solche seriöse Orientierung möglichst breit bekannt 
zu machen. Denn mit immer raffinierterer Werbung und Kampagnen werden wir 
als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger konfrontiert sein (inklusive Einbezug von 
„militanten“, demonstrierenden Kindern und „Führerfiguren“ wie der sechzehnjäh-
rigen Greta Thunberg); meist weit weg von Fakten und rationalen Überlegungen. 

Die Arbeit wird uns also (leider) nicht ausgehen, um mediale, gesellschaftliche 
aber vor allem auch politische Irrlichter als solche aufzuzeigen und den tragenden 
Werten, Fakten und Einsichten zum Durchbruch zu verhelfen. Unterstützen wir 
uns gegenseitig in diesem aufklärerischen und nötigen Bemühen und zum Wohl 
unseres Landes. 

Dr. iur. Alexander Wili, Präsident           lic. phil. I Josef F. Kümin, Geschäftsführer



3

GEDANKEN ZUM KLIMAWANDEL

von Walter E. Abegglen

DAS VORHERRSCHENDE CREDO

1. Die Klimaerwärmung ab etwa 1850 sei tatsächlich nicht zu vergleichen mit allen 
anderen vorangehenden Klimaschwankungen, weder hinsichtlich Dauer, noch In-
tensität oder Ursachen, auch nicht mit den zwei kürzlichen – jeweils etwa 300 bis 
400 Jahren dauernden – „mittelalterlichen Warmzeit“ (900 – 1200) und „kleinen 
Eiszeit“ (1500 – 1850). Sie wird  zweifelsfrei als Ereignis mit einzigartiger Perio-
dizität verstanden und sei auf  einen menschverursachten Anstieg des CO2 Gehaltes 
der Atmosphäre von 280 auf 400 ppm  zurückzuführen, in Abweichung zu den oben 
genannten und den gewaltigen, Jahrmillionen dauernden Klimaveränderungen der 
vergangenen 3.5 bis 4 Milliarden Erdenjahre.

2. Laufend angepasste und verbesserte Klimamodelle und Messungen der Zusam-
mensetzung der Atmosphäre sowie des Temperaturanstieges belegen einen korre-
lativen, kausalen sowie verstärkenden (Treibhauseffekt) Zusammenhang zwischen 
dem steigenden Ausstoss von CO2 (resp. den „Klimagasen“) und der Erwärmung 
der Erdatmosphäre seit etwa 1850.

FOLGENDE FRAGEN DRÄNGEN SICH AUF

1. Ist der Zeitraum von 1850 bis heute statistisch und erhebungstechnisch ange-
messen zur Voraussage einer Klimaveränderung im vorhergesagten Ausmass (sog. 
„Klimakatastrophe“) und den zu erwartenden Auswirkungen?

2. Sind die weltweit angewandten Erhebungsverfahren und eingesetzten Modell-
rechnungen gegenüber jeder vernünftigen Infragestellung gefestigt? Konkreter: 
Besteht innerhalb oder ausserhalb des IPCC eine institutionalisierte und personal-
mässig autonome Scientific Monitoring Agency welche die Erhebungsverfahren, 
Modellstrukturen wie auch -rechnungen wissenschaftlich überprüft und die Prü-
fungsergebnisse publiziert?
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3. Belegen umfassende und objektive Messungen, dass bisher eingeleitete Mass-
nahmen zur weltweiten (oder wenigstens regionalen) Reduktion des Ausstosses 
von CO2 schon eine Verlangsamung des Temperaturanstiegs gemäss Modellkalku-
lationen bewirkt haben?

4. Ist der Verdacht begründet, dass trotz  des weltweiten Konsensus zur Klima-
problematik aus noch zu eruierenden Ursachen (Politik, Bevölkerungswachstum, 
Wirtschaftswachstum, Sonderinteressen etc.) bisher noch gar keine weltweit wirk-
same Massnahmen ausgelöst worden sind, und dass dies in der näheren Zukunft mit 
grosser Wahrscheinlichkeit auch nicht geschehen wird ?

GRUNDSÄTZLICHES ZUM KLIMASYSTEM

Wenn man die Erdzeitalter-Klimata zu Rate zieht, so zeigt sich, dass der CO2 Gehalt 
der Atmosphäre während Jahrmillionen schwankte zwischen 100‘000 ppm (sehr 
unsichere Annahme für das Präkambrium), einem wahrscheinlichen Höchstwert 
von 7‘000 ppm im Perm-Trias (galoppierender Treibhauseffekt) und einem Mini-
mum von 150-700 ppm im Permakarbon-Eiszeitalter. Diese Schwankungen wurden 
hervorgerufen durch biotische (Landmasse und deren pflanzliche Abdeckung) und 
abiotischen (Vulkanismus und Plattentektonik) Klimaregulatoren sowie Verände-
rungen in Sonnenintensität, Erdumlaufbahn und Erdneigungswinkel (und mögli-
cherweise noch anderen). Eine Zwischenbemerkung: Wir bewegen uns gegenwärtig 
beim festgestellten Anstieg von 280 ppm auf 400 ppm im CO2-Konzentrationsbe-
reich der Permakarbon-Eiszeit!

All diese Schwankungen waren nicht menschgemacht. Und wie eng die dama-
lige Korrelationen zwischen CO2– Niveau und Temperatur-Niveau verliefen, ist 
empirisch kaum mehr rigoros belegbar. Die pièce de resistance der heutigen Kli-
maprognostik ist das von allen massgebenden Instanzen verinnerlichte   Konzept 
„Treibhauseffekt“. Dieses erklärt, wie CO2/Treibhausgase mit einem steigenden 
Anteil von 280 ppm (0,028 %) auf heute 400 ppm (0,04%) wirkungsverstärkend 
einen merklichen und messbaren Temperaturanstieg herbeiführen konnte.
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DIE SCHWEIZERISCHE SICHT

Die Schweiz verursachte 2014 mit einem CO2 Ausstoss von 35.3 Mio Tonnen 0.1% 
des weltweiten Ausstosses von 34‘887 Mio Tonnen (China 29%, USA 15%, In-
dien 6%, etc.). Dabei ist unklar, inwieweit diese Tonnage auch den Ausstoss der 
in der Schweiz zirkulierenden nicht-schweizerischen Flugzeuge, Lastwagen und 
PKW einschliesst und ob die entsprechenden Messungen bzw. Berechnungen durch 
Luftzirkulation „importiertes“ CO2 einschliessen.

Auch problematisch aus Schweizersicht ist die Frage danach, wieviel CO2 die 
Schweiz netto produziert, nach Berücksichtigung der Absorptions/Konversions-
kapazität der „nationalen“ biotischen Klimaregulatoren Seen, Wälder, Wiesen etc. 
Diese absorbieren bekanntlich CO2 im grossen Stil und versorgen uns - ausgenom-
men die Seen - mittels Photosynthese mit Sauerstoff zum Atmen sowie Kohlenstoff/
Zucker für die Produktion von Pflanzen, Früchten, Gemüse und Gras (und damit 
auch z.B. indirekt von Milch und Fleisch). Ist die Schweiz überhaupt ein Net-
to-Exporteur von CO2 an die Weltgemeinschaft?

Oder ist der schweizerische CO2 Ausstoss (brutto oder netto) auch so gering, weil 
rund 60% der gesamten Stromproduktion mit Wasserenergie und 30% mit Kern-
energie erfolgt?

Und schliesslich ist festzuhalten, dass der schweizerische CO2 Ausstoss pro Kopf 
(ohne Berücksichtigung der obgenannten möglichen Erfassungs- resp. Berech-
nungsproblematik) zwischen 1990 und 2014 von ca. 7 Tonnen auf ca. 4.5 Tonnen 
gesunken ist, besonders deutlich seit 2008/09, schwergewichtig im Bereich Hei-
zung und Kühlung. Das ist schon heute eine beträchtliche Vorleistung unseres 
Landes an die Umsetzung der IPCC Klimastrategie! Im Vergleich: Katar 45.4 
Tonnen, USA 17.0 Tonnen, China 7.3 Tonnen.

Alle unsere Bemühungen zur Reduktion des schweizerischen CO2 Ausstosses durch 
(a) Ablösung von CO2-reichen Energieproduktionsmethoden, und (b) Reduktion 
des Energieverbrauches absolut und pro Kopf werden auch im (besten) Extremfall 



6

lediglich einen mikroskopisch kleinen Beitrag leisten zur  Senkung des weltwei-
ten CO2-Ausstosses. Und ernsthaft zu glauben, dass Länder/Regionen wie China, 
Indien, Südamerika, Afrika (u.a.m.)  ihr verständliches Streben nach Wirtschafts-
wachstum und Wohlstandssteigerung de facto (ausser vielleicht an internationalen 
Konferenzen) der CO2 Strategie der UNO resp. des IPCC opfern werden, ist wirk-
lichkeitsfremd. 

Auch das „Vorbild Schweiz“ (zusammen mit Deutschland) wird in diesen Ländern 
und Regionen keine positive Impulse und Massnahmen auslösen, mit der stillen 
Überlegung: „Die können sich das ja leisten“.

Ist es deshalb nicht ein Gebot praktischer Klugheit, dass wir in unserem Lande 
eine Energie- resp. Klimapolitik verfolgen, welche erstens trotz Vorbehalten 
gegenüber den Annahmen und Modellrechnungen des IPCC  eine  CO2/Klima-
gas-getriebene oder eine anders verursachte Klimaerwärmung vorsichtshalber 
als Arbeitshypothese akzeptiert, zweitens mit einem weiterhin langfristigen 
und weltweiten bevölkerungs- und  wohlstandsgetriebenen Energieverbrauch 
rechnet, und damit einer fortgesetzten Klimaerwärmung mit all’ ihren mög-
lichen Auswirkungen und drittens sich darauf konzentriert, in der Schweiz 
prioritär Massnahmen zu ergreifen welche die heute absehbaren negativen 
Auswirkungen eines   unaufhaltbaren Temperaturanstieges für unsere Bevöl-
kerung, unsere Umwelt, unsere manière de vivre minimieren?

GRUNDZÜGE EINER SCHWEIZERISCHEN KLIMA/ENERGIEPOLITIK

Alle Massnahmen, welche die Schweiz ergreift sind angesichts der Winzigkeit 
unseres Landes weltweit irrelevant und lediglich eine moralisch/psychologische 
Solidaritätsbekundung; sprich als Vorbildaktion ganz sicher ein Blindgänger. Aber 
es ist richtig, wertvolle und nicht erneuerbare Rohstoffe wie Erdöl, Erdgas und 
Kohle sparsam einzusetzen und – wenn überhaupt – allmählich Verwendungen mit 
höherem Nutzen und geringerem Klima- Schädigungspotenzial zuzuführen.
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Die Klimapolitik der Schweiz sollte deshalb auf drei Pfeilern ruhen.

1. 	Den CO2  / Klimagas-Ausstoss opportunistisch und ökonomisch herunter-
fahren.

2. 	Die Produktionskapazität für „saubere“ elektrische Energie ausweiten. 

3. 	Die absehbaren negativen Auswirkungen für unser Land und unsere Be-
völkerung eines nicht zu verhindernden weltweiten Temperaturanstieges 
minimieren.

Pfeiler 1 - Den CO2 Ausstoss opportunistisch und ökonomisch herunterfahren.

Den CO2 Ausstoss der schweizerischen Energieproduktion durch Zwangsreduktion 
(a) des Energiekonsums z.B. durch erhöhte Steuern, oder (b) der Energieproduk-
tion durch Ausserdienststellung von AKW zu senken ist unnötig und wohlstands-
schädigend. AKW der 2. Generation (gebaut ab Mitte der Sechzigerjahre) werden 
– sind teilweise schon - weltweit gemäss den Standards der 3. Generation nachge-
rüstet, oder sind inzwischen ersetzt worden (mehr als 168 Einheiten). Zudem: eine  
deutliche Einschränkung des Energiekonsums bedeutet immer  Einschränkung von 
Möglichkeiten (Wohlstand, Lebensqualität, Lebensart etc.); und überdies erhöht 
diese die  Abhängigkeit von Stromimporten ex  EU/D  („worst case scenario“ der 
offiziellen CH-Klimapolitik) was spekulativ gefährlich, staatspolitisch ein Sünden-
fall und klimatechnisch Unsinn ist (Stichwort: Strom aus deutschen Gas- und Koh-
lekraftwerken, oder französischen AKWs).

Es besteht kein vernünftiger Grund für die Weltgemeinschaft ebenso wenig wie für 
die Schweiz, den zwerghaften CO2- Gesamtausstoss unseres Landes überhaupt oder 
gar – vorbildhaft – rascher zu reduzieren als dies etwa die USA oder China viel-
leicht tun werden. Zudem zeichnen sich weltweite Entwicklungen ab, welche fast 
automatisch – ohne viel Dazutun unsererseits – Reduktionsmöglichkeiten herbei-
führen. Beispielsweise durch die absehbare Ablösung von Benzin- und Dieselmo-
toren durch Elektro- und Wasserstoffmotoren bei LKW und PKW, oder den Ersatz 
von Heizöl- und Gasheizungen durch Elektroheizungen, etc. Unser Ziel muss es 
sein, allmählich – weitgehend „automatisch“ – CO2-reiche Ausgangsstoffe wie 
Erdöl, Erdgas, Kohle zu ersetzen, ohne ökonomische Vorteile aufzugeben oder 
staatspolitische Risiken/Abhängigkeiten in Kauf zu nehmen.
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Pfeiler 2 - Die Produktionskapazität für „saubere“ elektr. Energie ausweiten.

Ziel der schweizerischen Energiepolitik ist es,  „sauberen“ (aus Zero CO2 Roh-
stoffen produzierten) Strom als dominante Energiequelle für alle möglichen 
Anwendungen (Wärme, Verkehr, Kraft etc.) unabhängig vom Ausland in je-
derzeit genügenden Mengen  produzieren zu können. Wir wollen zwar bei der 
weltweiten CO2 Reduktionsstrategie auch mitmachen insoweit wir das aus rationa-
len Überlegungen heraus begründen können. Was wir aber bedingungslos anstreben 
ist, unsere Energieproduktion und unseren Energiekonsum gemäss unseren Zielen 
und Notwendigkeiten autark und autonom zu steuern und damit Wirtschaftskraft, 
Wohlstand und Lebensqualität unserer Bevölkerung auch in Zukunft zu verbessern. 
Und auch zu beachten: Unsere Handels- und Zahlungsbilanz wird durch die Sen-
kung der Importe von Erdöl, Benzin, Gas, Kohle, Elektrizität etc. gestärkt.

Vier Lösungsansätze für die „saubere“ Produktion von elektrischer Energie.

1.	 Wasserenergie.
2.	 Nuklearenergie.
3.	 Sonnenergie.
4.	 Windenergie.

Wasserenergie erzeugt rund 60 % der in der Schweiz verbrauchten Elektrizi-
tät. Sie dürfte in der Schweiz unter den heutigen Rahmenbedingungen (bestehender 
hoher Nutzungsgrad, geologische Gegebenheiten, Landschafts- und Tierschutz) nur 
noch geringes Ausbaupotenzial haben, was durch eine ideologiefreie Untersuchung 
noch zu klären wäre.  Aber:  Stausee-basierte Kraftwerke zeichnen sich im Ver-
gleich zu Sonnen- oder Windenergieanlagen nicht nur durch hohe Produktions-
flexibilität resp. –steuerbarkeit aus. Sondern: Stauseen (bestehende, erweiterte 
und zusätzliche) können als regionale und nationale Wasserreservoirs zur Be-
wältigung von wahrscheinlich häufiger auftretenden Dürreperioden dienen (siehe 
weiter hinten).  Die Produktionskapazität von Wasserelektrizitätswerken muss 
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und kann trotz der jeweils beschworenen Gefährdung seltenster Tierarten durch 
den Bau neuer, und den Ausbau bestehender Stauseen maximal ausgeweitet 
werden weil dies (a) eine CO2 -freie Mehrproduktion von elektrischer Energie 
möglich macht, und (b) eine zuverlässigere Wasserversorgung unseres Landes 
in Dürrezeiten sichert.

Nuklearenergie wird weltweit genutzt und ausgebaut.  2018 waren weltweit 447 
Kernkraftwerke in 31 Ländern in Betrieb, alle sog. 2. Generation. In Bau sind 58 
Reaktoren der 3. Generation, zwar immer noch Leichtwasserreaktoren, aber mit 
einem „evolutionären“ Sicherheitskonzept wonach Erkenntnisse aus Störfällen 
und Unfällen der letzten Jahrzehnte beim Neubau von 3. Generation-Anlagen aber 
auch bei der Nachrüstung von 2. Generation-Anlagen berücksichtigt werden. In 
Abweichung von dieser weltweiten Ausbau- und Nachrüstungsstrategie verfolgen 
Deutschland und die Schweiz eine angstgetriebene Anti-Nuklearpolitik und setzen 
auf Sonnen- und Windkraft. Diese Politik ist emotionalisiert durch die Vorkomm-
nisse in Tschernobyl und Fukushima und basiert wohl letztlich auf diffusen Ängsten 
vor „Atom“ (Hiroshima, Nagasaki) und „vor dem Neuen“ (Maschinenstürmer im 
19. Jahrhundert).  Für eine rationale Nuklearstrategie dürfen diese Emotionen nicht 
wegleitend sein. 

Dies umso mehr, als das GIF (Generation 4 International Forum for Advanced Nuc-
lear Technology) bestehend aus 11 Nationen - darunter auch die Schweiz, neben 
etwa den USA, Russland und  China –  eine 4. Generation von Reaktoren entwi-
ckelt, welche folgenden Anforderungen genügt: (1) Brennstoff effizienter nutzen; 
(2) weniger Atommüll produzieren; (3) wirtschaftlich wettbewerbsfähig sein und 
(4) Sicherheitsstandards erfüllen, welche „inhärent“ d.h. naturgesetzlich wirken. 
Der erste Generator der 4. Generation hat Ende 2017 in Kanada die Prüfungen der 
Sicherheitsbehörden bestanden; es handelt sich um einen „Integral Molten Salt Re-
actor“ (IMSR) mit einer Leistung von 400 MW welcher Ende 2020 ans Netz gehen 
dürfte. Das GIF studiert/entwickelt noch 5 weitere Reaktorkonzepte. 

Weitere Information zu Kernkraftsicherheit und –entwicklungen siehe https://
de.wikipedia.org/wiki/Reaktorsicherheit und https://spektrum.de/Kernkraftwerke.
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Die Nukleartechnologie ist schon heute klimatechnisch und kostenmässig ein Lea-
der; lediglich die Wassertechnologie ist diesbezüglich mindestens ebenbürtig. 

Zahlen für die Schweiz:

				    Energiekosten pro KWh        Treibhausgasemissionen in g CO2

				    In Rp.			    Äquivalenz pro KWh

Kernenergie			   4 – 6	 (1)		           6 – 8
Windkraft		              12 – 25			              17
Sonne			               50 – 70			              62
Biomasse		              20 – 40			              77

(1)	   Könnte bei der 3. Generation doppelt so hoch werden.

Die heutige und die sich in Entwicklung befindliche Nukleartechnologie hat be-
deutende Stärken.

1.	 Sie hat ein nach menschlichen Massstäben unbegrenztes Ausbaupotenzial.
2.	 Sie ist – im Gegensatz zur Sonnen- und Windnutzung – voll steuerbar/planungs-

sicher, und verlangt zum integrierten nationalen Funktionieren keinen bedeuten-
den Ausbau der Netze und keinen Bau von (technisch noch nicht ausgereiften) 
Gross- Speicheranlagen.

3.	 Sie ist nach menschlichem Ermessen sicher. Die nachgerüsteten Anlagen der 2. 
Generation und sicher jene der im Bau befindlichen 3. Generation können hin-
sichtlich aller denkbaren Gefährdungen geschützt und beherrscht werden.

4.	 Sie ist kostengünstiger als alle anderen Technologien (mit Ausnahme der grund-
sätzlich ausgeschlossenen Erdgas- und Kohlekraftwerke).

5.	 Sie ist klimatechnisch allen anderen Arten der Energieerzeugung überlegen (aus-
ser der Wasserkraft).

6.	 Die noch im Teststadium befindliche Fusionstechnologie  (in geschätzten 20 bis 
30 Jahren einsatzbereit) verspricht einen Quantensprung, denn sie arbeitet son-
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nenähnlich, verursacht keine Entsorgungsprobleme und garantiert Null Risiko 
einer atomaren Kettenreaktion (für weitere Info siehe www.wir-ernten-was-wir-
saeen.de/fusionsreaktor, und de.wikipedia.org/wiki/Fusionsenergie).

7.	 Die für beide Nukleartechnologien (Kernspaltung und –fusion) erforderli-
chen Ausgangsrohstoffe sind nach heutigem Wissen unerschöpflich; insbe-
sondere die für die Fusion benötigten (Deuterium und Tritium aus Lithium). 

Wir müssen – trotz aller  geplanten klimapolitischen Anstrengungen und Beteue-
rungen – mit einem stetig wachsenden weltweiten Bedarf an elektrischer Energie 
rechnen, und das auch in der Schweiz: Bevölkerungswachstum, Ersatz von Benzin- 
und Dieselmotoren, Ersatz von Öl- und Gasheizungen, Ausbau der industriellen und 
privaten Kühlungskapazitäten, Energieexport an Länder mit Kapazitätsengpässen, 
etc. Andersherum: Eine Reduktion der schweizerischen Energie – Produktionskapa-
zität mittels Stilllegung der AKW wird entweder zu inakzeptablen Versorgungsstö-
rungen führen, oder eine politisch und ökonomisch nicht wünschbare Abhängigkeit 
von EU / D „Exportstrom“ mit sich bringen.

Die Schweiz sollte deshalb ihre funktionsfähigen und sicheren AKW vorläufig 
nicht vom Netz nehmen,  nötigenfalls sogar ein oder zwei weitere bauen, um 
den zu erwartenden Nachfragewachstum in der Schweiz wie auch im benach-
barten Ausland vollständig und jederzeit (Tag/Nacht, Sommer/Winter) abde-
cken zu können. Sobald die Fusionstechnik genügend beherrscht wird – also 
in 20 bis 30 Jahren – können diesem sonnenähnlich leistungsfähigen Energie-
produktionsverfahren alle anderen nachgeordnet werden. 

Sonnen- und Windenergie wird schon heute in grossem Stil in Deutschland ge-
nutzt. Klar ist, dass diese beiden Technologien die Nachteile ihrer im Vergleich 
zur Nukleartechnologie unterlegenen Leistungsfähigkeit, Null-Steuerbarkeit und 
unkontrollierbaren Auslastung – teilweise – kompensieren können, falls (a) Strom-
netze weiter ausgebaut, und (b) bedeutende Strom-Speicherkapazitäten aufgebaut 
und betrieben werden. Für die Schweiz kommt angesichts der überlegenen Attrak-
tivität der Wasser- und Nuklearvariante eine Grossnutzung von Sonnen- und Wind-
energie höchstens als Notnagel infrage dann, wenn der Anti-Atom-Mainstream 
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weiterhin die Oberhand behält. Was hingegen als durchaus vernünftig taxiert 
werden kann ist die „private“ Nutzung von Sonnenenergie: Dort geht es darum, 
dass Eigentümer von Einfamilienhäusern, Eigentumswohnungen, Mehrfamilien-
häusern etc. mit Solarpanels und Hausbatterien ( mit 2 – 4‘000 kWh Speicher-
kapazität) einen gewissen Grad an Stromautarkie erreichen möchten, sei es aus 
Kosten- oder Sicherheitsgründen. Diese Nutzung sollte nicht durch Vorschriften 
kompliziert, unterbunden oder gar verboten aber auch nicht subventioniert werden 
(Eigeninteresse resp. Hobby).

Pfeiler 3 – Die absehbaren negativen Auswirkungen für unser Land und un-
sere Bevölkerung eines nicht zu verhindernden weltweiten  Temperaturanstie-
ges minimieren.

Aufgrund der Erfahrungen mit der seit Mitte des 19. JH registrierten Klimaer-
wärmung, und daraus ableitbaren projektiven Überlegungen, dürften sich für die 
Schweiz Vorkehrungen in folgenden Bereichen aufdrängen:

1.	 Management der nationalen Wasserversorgung.
2.	 Katastrophen-Vorsorge (Wasser, Wind, Erosion, etc.).
3.	 Management der biotischen Klimaregulatoren (Wälder, Seen etc.).
4.	 Anpassung des vorhandenen nationale Systems der Lebensmittelver-

sorgung.

Management der nationalen Wasserversorgung gewinnt schweizweit Priorität. 
Wir müssen damit rechnen, dass Wasser saisonal, periodisch oder gar permanent zur 
Mangelware wird. Die Bewirtschaftung von Wasser muss auf drei Ebenen erfolgen: 
(a) Alle Gemeinden erfassen und erweitern sämtliche Wasserquellen auf ihrem Ho-
heitsgebiet, bauen Speicherkapazitäten für einen mehrmonatigen Normalverbrauch 
bei Null-Nachschub und erarbeiten Notfallpläne für mögliche Rationierungen und 
Fremdbezugsvarianten; (b) Die  Kantone organisieren, finanzieren und überwachen 
die entsprechenden Gemeindeaktivitäten hinsichtlich jener Wasserquellen welche 
in den Hoheitsbereich mehrerer Gemeinden des jeweiligen Kantons fallen (Bäche, 
Flüsse, Seen); und (c) der Bund ist zuständig für kantonsübergreifende und inter-
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nationale Wasserversorgungsfragen. Ziel der nationalen Wasserversorgungstrate-
gie ist es, (a) alle im nationalen  Hoheitsbereich  erschlossenen und potenziellen 
Wasserquellen (die Wasserproduktion) maximal auszubauen und zu steuern, und 
(b) die Wassserspeicherkapazitäten derart auszubauen, dass die Bevölkerung, die 
Landwirtschaft, die industrielle und medizinische Infrastruktur auch bei mehrmona-
tigen dramatischen Dürreperioden ausreichend mit Wasser versorgt werden können.

Katastrophen-Vorsorge muss erweitert werden. Wir müssen damit rechnen, dass 
Regenfälle in Zukunft viel unregelmässiger/seltener dafür aber intensiver (lt/m2/
min.) – und oft auch mit Sturmwinden – anfallen werden. Das Schadenpotenzial 
etwa entlang von See- und Flussufern, in Flusstälern sowie an Berghängen und 
Wäldern wird viel höher als in der Vergangenheit sein. Hohe Kosten sind vor allem 
zu erwarten dort wo Ortschaften überflutet, Infrastrukturanlagen beschädigt/zer-
stört, Wälder flachgelegt oder Stein/Schlammlawinen zu Tale donnern. Die Auf-
gabenverteilung kann ähnlich organisiert werden wie jene beim Management der 
Wasserversorgung.

Management der biotischen Klimaregulatoren wird eine neue nationale Auf-
gabe. Die nationale Biosphäre (vor allem CO2 atmungsaktive Pflanzen aller Art) 
muss auf ihre Klimasensitivität überwacht und entsprechend gesteuert werden. 
Erforderlich ist eine permanente Beobachtung und Analyse der Pflanzen unserer 
Biosphäre hinsichtlich ihrer Kapazitäten, Wirksamkeit und Effizienz als Funkti-
onsträger der Photosynthese angesichts der regionalen und nationalen Klimaver-
änderungen. Zielfunktion ist die klimaoptimale Gestaltung des CO2-verarbeitenden 
Bio-Arten-Mix zur Gewährleistung (a) einer ausreichenden Resistenz gegen klima-
induzierte Krankheiten und (b) einer mindestens ausstosskongruenten nationalen 
CO2 Absorptions- und Konversionskapazität.

Lebensmittelversorgung ausbauen. Die Schweiz hält schon traditionell Zwangs-
vorräte an Lebensmitteln und Brenn-/Treibstoffen als Vorsorge bei negativen Gros-
sereignissen. Diese müssen auf ihre Angemessenheit bei der Bewältigung grösserer 
Dürreperioden untersucht werden, besonders hinsichtlich Umgangs mit lebensbe-
drohlichen Import-Barrieren. Neu ins Gesichtsfeld könnten dabei langfristige Se-
lektions- und Vorratsmassnahmen bei Saatgut aller Arten für überlebenswichtige 
Lebensmittel wie Kartoffeln, Weizen rücken.
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ZUSAMMENFASSUNG

LAGEBEURTEILUNG

Es ist ein Gebot praktischer Klugheit, dass die Schweiz eine Energie- resp. 
Klimapolitik verfolgt, welche (1) trotz Vorbehalten gegenüber den Annahmen 
und Modellrechnungen des IPCC eine CO2/Klimagas-getriebene  oder anders 
verursachte Klimaerwärmung  als Arbeitshypothese akzeptiert; (2) mit einem 
weiterhin langfristigen und weltweiten bevölkerungs- und wohlstandsgetrie-
benen  Wachstum des Energieverbrauches und einer merklichen weltweiten 
Klimaerwärmung mit all ihren möglichen Auswirkungen rechnet; (3) sich da-
rauf konzentriert, in der Schweiz  Massnahmen zu ergreifen, um die heute 
absehbaren negativen Auswirkungen eines wahrscheinlich unaufhaltsamen 
Temperaturanstieges für unsere Bevölkerung, unsere Umwelt, unsere manière 
de vivre zu minimieren.

KLIMAPOLITIK DER SCHWEIZ: GRUNDSÄTZE

Die Klimapolitik ruht auf folgenden 3 Pfeilern: (1) den CO2 /Klimagas-Aus-
stoss opportunistisch und ökonomisch herunterfahren, weil unser Land – im 
Vergleich zu anderen „entwickelten“ Ländern – schon eine Vorreiterrolle 
einnimmt; (2) die Produktionskapazität für „saubere“ elektrische Energie 
ausweiten; (3) die absehbaren negativen Auswirkungen für unser Land und 
unsere Bevölkerung eines nicht zu verhindernden weltweiten Temperaturan-
stieges minimieren.

KLIMAPOLITIK DER SCHWEIZ: KONKRET

1.	 Den CO2 / Klimagas-Ausstoss opportunistisch und ökonomisch (ohne steu-
erliche Belastungen) herunterfahren.

2.	 Die Produktionskapazität von Wasserelektrizitätswerken durch den Bau 
neuer und den Ausbau vorhandener Stauseen maximal ausweiten.

3.	 Die funktionsfähigen und sicheren AKW vorläufig nicht vom Netz neh-
men, sondern nötigenfalls sogar ein oder zwei weitere bauen um den zu 
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erwartenden Nachfragewachstum in der Schweiz wie auch im benachbar-
ten Ausland abdecken zu können. Sobald die Fusionstechnologie genügend 
beherrscht wird – also in 20 bis 30 Jahren – können diesem sonnenähnlich 
leistungsfähigen Energieproduktionsverfahren alle anderen nachgeordnet 
werden.

4.	 Sonnen- und Windenergie-Nutzung im grossen Stil kommt für die Schweiz 
nur als Notnagel in Frage dann, wenn der Anti-Atom – Mainstream wei-
terhin die Oberhand behält. Die „private“ Nutzung der Sonnenenergie 
durch EFH und MFH wird geduldet, aber nicht gefördert.

5.	 Um die absehbaren negativen Auswirkungen der nicht zu verhindernden 
Klimaerwärmung zu minimieren werden folgende Massnahmen ergrif-
fen: (a) Management der nationalen Wasserversorgung; (b) Erweiterung 
der Katastrophen-Vorsorge; (c) Management der biotischen Klimaregu-
latoren in der Schweiz; und (d) Anpassung des vorhandenen Systems zur 
Notfallbewirtschaftung von Lebensmittel- und Treibstoffvorräten an kli-
mabedingte Importeinschränkungen.
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